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Ausschreibung des 

Cupbewerbes des Landesverbandes Niederösterreich 

für Damen und Herren-Mannschaften 2011/2012 
 

Die Ausschreibung erfolgt gemäß der gültigen Fassung der ÖSKB-Sportordnung/Classic 

 
 
Termin:  Runde 1: Mo 23.01.2012 bis Sa 27.01.2012 
   Runde 2:  Mo 13.02.2012 bis Sa 18.02.2012 
   Runde 3:  Mo 12.03.2012 bis Sa 17.03.2012 

 
Finale-Damen, und Herren Sonntag 13.05.2012 

 

Ort Finale: Gruppe Süd  

 

Bewerbsleitung: Die Leitung des Bewerbes obliegt dem Sportausschuss des LV-NÖ.  

 
Startrecht: Teilnahmeberechtigt sind alle im LV Niederösterreich gemeldeten 

Vereine. 

 Herren: 6er-Mannschaften, Voraussetzung ist eine 4er-Bahn. 
Es können für den Cupbewerb auch 4er-Bahnen angemietet werden. 
Die vier besten Mannschaften aus der Vorentscheidung spielen auf 
neutralen Bahnen um den Sieg im Niederösterreich-Cup.2011/2012 

 

 Damen: 6er-Mannschaften  

                                Es wird darauf hingewiesen das nur auf vierer Bahnen gespielt 

werden darf. 
 Die 2 besten Mannschaften aus der Vorentscheidung spielen auf 

neutralen Bahnen um den Sieg im Niederösterreich-Cup 2011/2012 
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Ärztliches 

Gutachten: Gemäß ÖSKB- Sportordnung, Teil 1, Punkt 8. 
Das ärztliche Attest ist in Kopie gleichzeitig mit der Anmeldung dem 
Landesverband zu übermitteln. 

 NEU: Die Landescupsieger brauchen beim Österreich-Cup ärztliche 
Atteste, die nicht älter als zwei Jahre sind, für U-18 Spieler nicht älter 
als ein Jahr. 

 

Wertung: In der Vorentscheidung wird der Bewerb in Turnierform ohne 
Punktewertung (siehe SpO. Teil 2, Punkt 5.1.13) gespielt. 
Das Cup-Finale wird in Turnierform mit Punktwertung ausgetragen 
(siehe SpO., Teil 2, Punkt 5.1.14). 

 

Durchführung: Pro Starter 1 x 120 Wurf (4 x 30 Wurf).  
 In den Vorrunden hat der ausgeloste, klassenniedrigere Verein 

Heimvorteil, werden zwei Vereine der gleichen Liga zusammengelost, 
hat der erstgezogene Verein Heimvorteil. 
Für den Cup, hat jeder Verein für jede Runde(ausgenommen Finale) 
einen Spieltermin auf seiner Heimbahn bekannt zugeben. Sollten sich 
zwei Vereine auf keinen Spieltermin innerhalb der Runde einigen, 
dann ist dieser Spieltermin PFLICHTTERMIN. Sollte dieser Termin 
nicht bekannt gegeben werden, erlischt das Startrecht. Die Termine 
müssen bis 30.Oktober 2011 dem Sportobmann des SKLV–NÖ 
bekannt gegeben werden. 
Sollte ein Verein der sich für das Finale qualifiziert hat seine Nennung 
zurückziehen, wird eine Meldung an den Strafa gemacht. 
Die Mannschaft mit Heimvorteil ist verpflichtet, die Gastmannschaft 
zwecks Terminierung zu kontaktieren. 
Bei Nichteinhaltung erlischt das Startrecht. 
Pro Verein ist nur eine Mannschaft startberechtigt. 

 

Meldezeit:  Die Spielerpässe sind mindestens 30 Minuten vor der im Startplan  
   festgelegten Startzeit von den aktiven persönlich der administrativen 
   Leitung des Bewerbes zu übergeben. 
 

Nennungen: Nennschluss bei der Jahreshauptversammlung 
 

Nenngeld: € 25,- pro Mannschaft. Sollte das Nenngeld nicht rechtzeitig 
einbezahlt werden, wird die doppelte Nenngebühr in Rechnung 
gestellt. 

 

Einspielzeit:  5 Minuten in die Vollen 

 

Titel:  Die Siegermannschaft erhält den Titel 
 „Niederösterreichischer - Cupsieger 2012“ 

 

Siegerehrung: Die Siegerehrung findet nach dem Finale im Bereich der Bahnanlage 
statt (Platzierte in Sportkleidung). 
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Österreich-Cup: Der Sieger ist berechtigt am Österreich-Cup teilnehmen. Sollte der 
Sieger  verzichten so ist einer der Finalisten startberechtigt (in der 
Reihenfolge der Platzierung).  

 

Doping: Bezüglich der Dopingbestimmungen der BSO wird auf die ÖSKB-
Sportordnung verwiesen. 

 
 
 
Großenzersdorf, 03.06.2011 
 
 Für den Landesverband Niederösterreich 

 

 Horst Karas  e.h.       Heinz Schreiweis e.h. 

  (LV-Präsident)       (LV-Sportobmann) 

 


